
NeueZeitsc 
Gesellschaftsrec 

vu: 111.tYlltlltAf 

"'"'"Ir""'"' ,,mr~'ll' 
!CO.~tllf:CS 
:..'{01:JWUS 

0>-219, 

Herausgeber 
Prof. Dr. Holger Altmeppen 
Prof. Dr. Alfred Bergmann 
Prof. Dr. Wulf Goette 
Prof. Dr.Jürgen Götz 
Prof. Dr. Mathias Habersack 
Prof. Dr.Joachim Hennrichs 
Prof. Dr. Dieter Leuering 
Prof. Dr. Hanno Merkt 
Prof. Dr. Peter 0. Mülbert 
Dr. Bernhard Schaub 
Dr. Kersten von Schenck 
Dr. Sven H. Schneider 
Prof. ( em.) Dr. Dres. h. c. 
Harm Peter Westermann 
Dr. Hildegard Ziemons 

www.nzg.beck.de 

~ 

C.H.BECK 

28. April 2021 
24.Jahrgang S. 521-568 

Aus dem Inhalt 

St. Zeyher 
Internationalisierung des Ziviljustizstandorts 
Deutschland - Commercial Courts ergänzen inter- 
nationale Handelsschiedsgerichte (Editorial) 521 

M. Feickl]. Schwalm 
Kurskorrektur bei der Stiftungsreform - 
Gibt es noch ein Happy End? 525 

J.-B. Fischer!]. Schuck 
Die Einrichtung von Corporate Governance-Systemen 
nach dem FISG 534 

C. Boll-Kempelmann 
Arglist beim Unternehmenskauf 541 

DAV 
Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes 
über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in 
Lieferketten 546 

LGMünchenI 
Anfechtbarkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses 
über die Aufhebung einer Sonderprüfung 5 5 7 

BGH 
Bestimmung des Streitwerts im Rechtsbeschwerde 
verfahren bei Verfahren nach dem KapMuG 

OLG Celle 
Grenzüberschreitende Verschmelzung und Rückzahlung 
von Genussrechtsbeteiligungen 5 62 

OLG Karlsruhe 
Nach weis der Rechtsnachfolge durch Handels 
registerauszug 

111111111111111 III IIII III 
8250202113 



Neue Zeitschritt für Gesellschaftsrecht 

Inhalt 

Editorial St. Zeyher, Internationalisierung des Ziviljustizstandorts Deutschland - 
Commercial Courts ergänzen internationale Handelsschiedsgerichte 

Report 

Aufsätze 

Pfandbriefrecht, Wirecard 

M. Feick/J. Schwalm, Kurskorrektur bei der Stiftungsreform - Gibt es 
noch ein Happy End? 

J.-B. Fischer/]. Schuck, Die Einrichtung von Corporate Governance 
Systemen nach dem FISG 

C. Boll-Kempelmann, Arglist beim Unternehmenskauf 

Bericht M. Lück, Neuere Entwicklungen in Brüssel - EU Kommission geht das 
Projekt Kapitalmarktunion 2.0 an 

Dokumentation Deutscher Anwaltverein, Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines 
Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten 

Rechtsprechung 

Personengesellschaftsrecht 

BGH 6.11.20 - LwZR 5/19 Schriftformerfordernis bei Landpachtvertrag mit GbR (Ls.) 

Kapitalgesellschaftsrecht 

LG München I 19.11.20 - 5 HK O 14532/19 Anfechtbarkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses über die 
Aufhebung einer Sonderprüfung 

Kapitalmarktrecht 

BGH 1.12.20 - II ZB 19/19 

Umwandlungsrecht 

OLG Celle 29.1.21 - 9 U 66/20 

Bestimmung des Streitwerts im Rechtsbeschwerdeverfahren bei 
Verfahren nach dem KapMuG 

Grenzüberschreitende Verschmelzung und Rückzahlung von 
Genussrechtsbeteiligungen 

521 

523 

525 

534 

541 

545 

546 

557 

557 

562 

562 

NZG 2021, Heft 13 III 



Handels- und Registerrecht 

OLG Karlsruhe 15.12.20 - 10 W 6/20 

Insolvenzrecht 

BGH 23.2.21 - II ZR 89/20 

Nachweis der Rechtsnachfolge durch Handelsregisterauszug 

Zuordnung einzelner Forderungsbeträge im Rahmen der 
Forderungsaufstellung bei Insolvenz 

565 

566 

Steuerrecht 

BFH 2.12.20 - V B 25/20 (AdV) 

BGH 28.1.21- IX ZR 64/20 

BFH 23.9.20 - XI R 22/18 

BFH 3.9.20 - IV R 29/19 

Einstweiliger Rechtsschutz bei Versagung der formellen 
Satzungsmäßigkeit (Ls.) 
Steuerzahlungen einer GmbH bei Begleichung der Verbindlichkeiten 
über das Privatkonto ihres Geschäftsführers (Ls.) 
EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden 
Holding (Ls.) 
Quotale Auflösung von Wertkorrekturposten in Ergänzungsbilanz bei 
Veräußerung eines Teil-Mitunternehmeranteils (Ls.) 

567 

567 

568 

568 

ISSN 1434-9272 

NZG- Neue Zeitschrift 
für Gesellschaftsrecht 

Schriftleitung: 
Rechtsanwältin Dr. Melanie Döge, 
LL.M., Büroanschrift: Beethoven 
straße 7 b, 60325 Frankfurt a. M.; 
Telefon: (069) 756091-0, -44; Tele 
fax: (0 69) 75 60 91-49. 
E-Mail: NZG@beck-frankfurt.de 
Internet: www.nzg.beck.de 

Verlagsredaktion: 
Rechtsanwältin Dr. Melanie Döge, 
LL.M. (verantwortlich für den 
Textteil); Rechtsanwältin Anett 
Hoffmann; Rechtsanwältin ]ennifer 
Böhner, LL.M.; Maike Goldbach 
(Schlussredaktion). 

Manuskripte: Manuskripte sind an die 
Redaktion zu senden. Der Verlag 
haftet nicht für Manuskripte, die 
unverlangt eingereicht werden. Sie 
können nur zurückgegeben werden, 
wenn Rückporto beigefügt ist. Die 
Annahme zur Veröffentlichung muss 
schriftlich erfolgen. Mit der Annahme 
zur Veröffentlichung überträgt der 
Autor dem Verlag C.H.BECK an sei 
nem Beitrag für die Dauer des gesetz 
lichen Urheberrechts das exklusive, 
räumlich und zeitlich unbeschränkte 
Recht zur Vervielfältigung und Ver 
breitung in körperlicher Form, das 
Recht zur öffentlichen Wiedergabe 
und Zugänglichmachung, das Recht 

zur Aufnahme in Datenbanken, das 
Recht zur Speicherung auf elektro 
nischen Datenträgern und das Recht 
zu deren Verbreitung und Verviel 
fältigung sowie das Recht zur sons 
tigen Verwertung in elektronischer 
Form. Hierzu zählen auch heute 
noch nicht bekannte Nutzungsfor 
men. Das in § 38 Abs. 4 UrhG nieder 
gelegte zwingende Zweitverwertungs 
recht des Autors nach Ablauf von 
12 Monaten nach der Veröffent 
lichung bleibt hiervon unberührt. 

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in 
dieser Zeitschrift veröffentlichten Bei 
träge sind urheberrechtlich geschützt. 
Das gilt auch für die veröffentlichten 
Gerichtsentscheidungen und ihre Leit 
sätze, denn diese sind geschützt, so 
weit sie vom Einsender oder von der 
Schriftleitung erarbeitet oder redi 
giert worden sind. Der Rechtsschutz 
gilt auch gegenüber Datenbanken und 
ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil 
dieser Zeitschrift darf außerhalb der 
engen Grenzen des Urheberrechts 
gesetzes ohne schriftliche Genehmi 
gung des Verlags in irgendeiner Form 
vervielfältigt, verbreitet oder öffent 
lich wiedergegeben oder zugänglich 
gemacht, in Datenbanken aufge 
nommen, auf elektronischen Daten 
trägern gespeichert oder in sonstiger 
Weise elektronisch vervielfältigt, ver 
breitet oder verwertet werden. 

Anzeigenabteilung: Verlag C.H.BECK, 
Anzeigenabteilung, Wilhelmstraße 9, 

80801 München, Postanschrift: Post 
fach 40 03 40, 80703 München. 
Media-Beratung: Telefon (0 89) 3 81 
89-687, Telefax (0 89) 3 81 89-589. 
Disposition, Herstellung Anzeigen, 
technische Daten: Telefon (0 89) 3 81 
89-609, Telefax (0 89) 3 8189-589, 
E-Mail: anzeigen@beck.de 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Bertram Mehling. 

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wil 
helmstr. 9, 80801 München, Post 
anschrift: Postfach 40 03 40, 80703 
München, Telefon: (0 89) 3 8189-0, 
Telefax: (0 89) 3 81 89-3 98, Postbank 
München IBAN: DE82 7001 0080 
0006 2298 02, BIC: PBNKDEFFXXX. 
Der Verlag ist oHG. Gesellschafter 
sind Dr. Hans Dieter Beck und 
Dr. h. c. Wolfgang Beck, beide Ver 
leger in München. 

Erscheinungsweise: Dreimal im Monat. 

Bezugspreise 2021: Jährlich € 459, 
(inkl. MwSt.). Vorzugspreis für Bezie 
her unserer Zeitschrift NJW € 419, 
(inkl. MwSt.). Einzelheft: € 17, 
(inkl. MwSt.). Versandkosten jeweils 
zuzüglich. Die Rechnungsstellung er 
folgt zu Beginn eines Bezugszeitrau 
mes. Nicht eingegangene Exemplare 
können nur innerhalb von 6 Wochen 
nach dem Erscheinungstermin rekla 
miert werden. 
Jahrestitelei und -register sind nur 
noch mit dem jeweiligen Heft liefer 
bar. 

Bestellungen über jede Buchhandlung 
und beim Verlag. 

KundenServiceCenter: 
Telefon: (0 89) 3 8189-750, 
Telefax: (0 89) 3 8189-358. 
E-Mail: kundenservice@beck.de 

Abbestellungen müssen 6 Wochen vor 
Jahresschluss erfolgen. 

Adressenänderungen: Teilen Sie uns 
rechtzeitig Ihre Adressenänderungen 
mit. Dabei geben Sie bitte neben dem 
Titel der Zeitschrift die neue und die 
alte Adresse an. 

Hinweis gemäß § 7 Abs. 5 der Post: 
dienste-Datenschutzverordnung: Be, 
Anschriftenänderung des Beziehers 
kann die Deutsche Post AG dem Ver 
lag die neue Anschrift auch dann 
mitteilen, wenn kein Nachsende 
antrag gestellt ist. Hiergegen kann 
der Bezieher innerhalb von 14 Tagen 
nach Erscheinen dieses Heftes beim 
Verlag widersprechen. 

Druck: HOLZMANN DRUCK GmbH 
& Co. KG, Gewerbestraße 2, 86825 
Bad Wörishofen. 

C02 
neutral 

~ 
chbeck.de/nachhaltig 

IV NZG 2021, Heft 13 



185. Band • Seiten 1-180 • Februar 2021 • ISSN 0044-243 7 

Zeitschrift für das : . amte 
Handelsrecht und Wirts atits 

. ,~ 

Peter 0. Mülbert 
Editorial: Wirecatd 4.0 (2) 

Karsten Schmidt 
Ein neues Zuhause für das Recht 
der Personengesellschaften ( 16) 

Gregor Bachmann 
Außer Wesen nichts gewesen? - 
Der Sinn der umwandlungs 
rechtlichen Barzahlungsschranke (52) 

Frank Weißhaupt 
Gcod Corporate Governance bei 
unternehmerischen Entscheidungen - 
am Beispiel M&A (91) 

f;===============~tef=· =an=.:._7'.e..,~er. u.ncL_FJor.ia.n Made~=======1 
Organverantwortung und 
Zivilprozess {125) 

Literatur (175) 

1 

dfv Mediemgruppe · Frankfurt am Main 



Inhalt 

Hinweis der Schriftleitung 

Editorial 
Peter 0. M ülbert, Wirecard 4.0 . 

Abhandlungen 
Karsten Schmidt, Ein neues Zuhause für das Recht der Personengesell- 
schaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . : . . . .. . . . . . . . . 

i· 
-~' 

16 
,: 

Gregor Bachmann, Außer Wesen nichts gewesen? - 
Der Sinn der umwandlungsrechtlichen Barzahlungsschranke 
Frank Weißhaupt, Good Corporate Governance bei 
unternehmerischen Entscheidungen - am Beispiel M&A 
Stefan Zeyher und.Florian Mader, Organverantwortung und 
Zivilprozess · . 

52 

9l 

125 

Literatur 
Klaus]. Hopt und Markus Roth, Der Aufsichtsrat: Aktienrecht und 
Corporate Governance 
(Rezensenten: Prof. (em.) Dr. Dres. h.c. Harm Peter Westermann und 
Prof. Dr. Walter G. Paefgen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 
Begründet 1858 von L. Goldscbmidt 
Herausgegeben von . 
Prof. Dr. Mathias Habersack, Ludwig-Maximilians-Universität München 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult, Karsten Schmidt, Bucerius Law School, Hamburg .. · 
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Schön, Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Offentliche 
Finanzen, München 
gemeinsam mit 

Prof. Dr. Gregor Bachmann 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Prof. Dr. Dres. h. c. Theodor Baums 
Universität Frankfurt/Main 
Prof. Dr. Martin Burgi 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Prof. Dr. Florian Drinhausen 
Rechtsanwalt, Frankfurt/Main 
Dr. Christian Grüneberg 
Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe 
Dr. Peter Hemeling 
Rechtsanwalt, München 
Dr. Rainer Krause 
Rechtsanwalt, Düsseldorf 

Prof. Dr. Katjd Langenbucher, 
Goethe-Universität Frankfurt a. M. 
Prof. Dr. Thomas Mayen, 
Rechtsanwalt, Bonn 
Prof. Dr. Peter 0. Mülbert 
Universität Mainz 
Prof. Dr. Dr. h. c. mu!t. Peter-Christian M üller-Graff 
Universität Heidelberg 
Prof. Dr. Lutz Strohn 
Richter am Bundesgerichtshof a. D., Solingen 
Dr. Kathrin Westermann 
Rechtsanwältin, Berlin 

I 



18 
Seite 909 - 964 

3.Mai2021 
74. Jahrgang 

,11 r-,~"' 1'1V ~~ttawAr 
W:IH"L~IIO. 
~:,r.u.mTo, ~~:~~~:u 

Herausgeber 
Prof Dr. Dr. h.c. Wolfgang Ballwieser 
Prof Dr. Johanna Hey 
Prof Dr. h.c. RudolfMellinghoff 
Friedrich Merz 
Dr. Thomas Wachter 

Magaz· 
Gastkommentar 
Rüdiger Loitz 
SPAC Special Purpose 
Acquisition Company - Money 
goes public 

Standpunkte 
Tobias Grambow 
Betriebsrätemodernisierungs 
gesetz - oder: die Angst vor der 
Digitalisierung 

Steuerrecht 
Ulrich Prinz 
Internationale Mitunternehmerschaften und Mittelstandsmodell - 
Aktuelle Entwicklungslinien und Modernisierungsdiskussion 

Sebastian Krüger/Timo Welling 
Angabe von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen in der 
Steuererklärung - Eine kritische Auseinandersetzung mit § 138k AO 

Unzulässigkeit des Auskunftsersuchens an Dritte (F Werth) 

Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug (BMF) 

Kein Ansatz von pauschalen Kilometersätzen bei Benutzung von 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln i.S.d. BRKG (BFH) 

914 

919 

927 

928 

938 

Wirtschaftsrecht 
Hartwin Bungert/Eric Becker 
Neues zur Hochrechnung des Börsenkurses bei Strukturmaßnahmen 940 

Haftung des Kommanditisten für von der Gesellschaft begründete Massever- 
bindlichkeiten (L. Schmitt/N. Berjasevic) 946 

Zur Haftung einer juristischen Person gern. § 826 BGB: Kein sittenwidriges 
Handeln verfassungsgemäß berufener Vertreter aufBasis einer Wissens- 
zurechnung (BGH) 947 

Arbeitsrecht 
Denise Gutzeit 
Impfpflicht im Arbeitsverhältnis 955 

Testangebotspflicht für Unternehmen und Homeoffice-Pflicht verschärft: 
SARS-CoV-2-ArbSchV und IfSG geändert (R. Jahn) 960 

Im Abonnement enthalten: 

ER am 
BETRIEB 
Ihre App - täglich aktuell 

Rechtswegzuständigkeit in aut-aut-Fällen - Erweislichkeit des Vorbringens 
des Klägers (M W Weber) 964 

Suchen. Finden. Wissen. 

Handelsblatt 
FACH MEDIEN 



... -.' ··~._;. "'\:'!·\ 
' Inhalt 19/ .... 1,,L\t ;,... _ \. 

I .}•:'•lf 
/• . .,,~. 

-· .~ 
l • 

MAGAZIN 
., 

Gastkommentar M4. 
Rüdiger Loitz 

Aktuelle Rechtsprechung M6 

Kurzbeiträge MS 

Anhängige Verfahren M13 

Meldungen Ml4 

Standpunkte M18 
Tobias Grambow 

Impressum M22 

STEUERRECHT 

AUFSATZ 

Internationales Steuerrecht 

lnterriationale Mitunternehmerschaften und 
Mittelstandsm~dell - Aktuelle En,twicklungslinien 
und Modernisierungsdiskussion 
WP/StB Prof Dr. Ulrich Prinz, Köln 
0B1363061 (Kurzfassung vgl. S. M9) 5.914 

Steuerstrafrecht 

- Angabe von grenzüberschreitenden Steuerge 
staltungen in der Steuererklärung - Eine kritische 
Aliseinan.dersetzung mit § 138k AO · 
StB/FBIStR Sebastian Krüger, LL.M. / StB Timo Welling, LL.M., 
beid_e Hamburg · 
0B1358653 (Kurzfassung vgl. S. MlO) 5.919 

KOMPAKT 

Abgabenordnung 
Unz1,1lässigkeit des Auskunftsersuchens an Dritte 
RiBFH Prof Dr. Franceska Werth, München 
0B1359005 S. 927 

BETRIEBSWIRTSCHAFT 

AUFSATZ VERWALTUNGSANWEISUNGEN 

Sonstige BWL . 
German Business Panel: Empirische Evidenz zu den 
Auswirkungen der Corona-Krise auf deutsche Unter• 
nehmen _ 1 

Prof Dr. J annis Bischof l Prof Dr. Philipp Dorrenberg / Fabian 
Eble / Christopher.Karlsson / Dr. Davud Rostam-Afschar / 
Prof Dr. Dirk Simons/ Prof Dr.Johannes Voget, alle Mannheim 
D61355572 (Kurzfassung vgl. S. MS) S. 909 

Ei'nkommensteuer/Lohnsteuer 

Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug 
BMF, Schreiben vom 13.04.2021 
D61363362 ·S.928 

KOMPAKT 

Abschlussprüfung . 

Going-Concern-Prüfung: IDW PS 270 angepasst a
1
n 

SanlnsFoG 
WP/StB Mark Schiittler; Hagen/Weitfalen 
D61359742 

M2 

s. 913 

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Anwendung der Erhöhung des steuerfreien Mindest 
betrags für Aufwandsentschädigungen aus öffent 
lichen Kassen (§ 3 Nr. 12 Satz 2 EStG, R 3.12 Abs. 3 
und Abs. 5 LStR) ab 01.01.2021 
BMF, Schreiben vom 08.04.2021 
D61363062 S. 931 

Körperschaftsteuer/Abgabenordnung· 

Abl~uf der Frist zur Anpassung von KSt-/ESt-Vor· 
auszahlungen für den Vz. 2019 (§ 37 Abs~ 3 Satz 3 
EStG)· 
FinMin. Schleswig-Holstein, Kurzinformation KSt Nr. 7/2021 
vom 06.04.2021 
D61363961 s. 931 

ENTSCHEIDUNGEN 

Einkommensteuer 
Abzug des beim Tod des Stpfl. noch nicht berück 
sichtigten Teils der Erhaltungsaufwendungen i.S.v. 
§ 82b EStDV 
BFH, Urteil vom 10.11.2020 - IX R 31/19 
0B1363967 5.932 

DER BETRIEB// Nr. 18 // 03.05.2021 



Einkommensteuer 
Zur Frage des Rückflusses von Werbungskosten bei 
einvernehmlicher Beilegung des Rechtsstreits um die 
Haftung eines Kreditinstituts im Zusammenhang mit 
der Vermittlung von sog. Schrottimmobilien 
BFH, Urteil vom 10.11.2020.., IX R 32/19 

ARBEITSRECHT 

. D81359047 s. 934 

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Kein Ansatz von pauschalen Kilometersätzen bei 
Benutzung von regelmäßig verkehrenden Beförderungs 
mitteln i.S.d. BRKG 
BFH, Urteil vom 11.02.2021 - VI R 50/18 
D81364851 

WIRTSCHAFTSRECHT . 

AUFSATZ ~ 
. ~ 
Arbeitsvertragsrecht/Arb &l)..f.hutzrecht 
Impfpflicht im Arberh ~bi 
RAin/FAinArbR D~nise Gutzeit, Laatzen 
D81362714 (Kurzfassung vgl. S. M12) S. 955 

KOMPAKT 

Arbeitsschutzrecht 

· s. 938 Testangebotspflicht für Unternetimeit und Home- 
. office-Pflicht verschärft: SARS-CoV-2-ArbSchV und 
lfSG geändert 
Prof Dr. Ralf Jahn, Würzburg-Schweinfurt 
D81363610 S. 960 

AUFSATZ 

Aktienrecht 

Neues zur Hochrechnung des Börsenkurses bei 
Strukturmaßnahmen · 
RADr. Hartwin Bungert, LL.M. {Univ. ofChicago) / RADr. Eric 
Becker, beide Düsseldorf 

Verfahrensrecht 

Rechtswegzuständigkeit in aut-aut-Fällen - 
Erweislichkejt des Vorbringens des Klägers 
RA Dr. Michael Wilhelm Weber, München 
D81359806 S. 964 

D81363016 (Kurzfassung vgl. S. Mll) S. 940 

KOMPAKT· 

Insolvenzrecht 

Haftung des Kommanditisten für von der 
Gesellschaft begründete Masseverbindlichkeiten 
RAin Lisa Schmitt, Fra,nkfurt/M./RA Dr. Nefail Berjasevic, 
EMBA, LL.M. {NYU}, Köln . 
D81362995 ·s. 946 

ANZEIGE 

ENTSCHEIDUNGEN 

Haftungsrecht 

Zur Haftung einer juristischen Person gem. § 826 
$GB: Kein sittenwidriges Handeln verfassungsgemäß 
berufener Vertreter auf Basis einer Wissenszurech 
nung 
BGH, Urteil vom 08.03.2021 - VI ZR 505/19 

. D81362967 

D81362996 

S. 947 

Steuerberaterrecht 

Zur Befugnis einer.LLP mit ausländischem Sitz und · 
· inländischer Niederlassung zur geschäftsmäßigen 
. Hilfeleistung in Steuersachen · 
BGH, Urteil vom 10.12.2020 - I ZR 26/20 

-5. 951 

Bund.es ■;,-i 
rechnungshof ■ 

Der Bundesrechnungshof ist eine oberste Bundesbehörde. 
Er prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Bundes und ist als Organ der Finanzkontrolle nur dem Gesetz 
unterworfen. Wir.suchen für Prüfungen im Bereich · 

„Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
· Entwicklung (Epl. 23)" 

im Bundesrechnungshof in Bonn oder Potsdam 
Absolventinnen/ Absolventen (w/m/d) des Studiengangs 

Wirtschaftswissen·schaften (Univ./Master) oder 
eines mathematisch oder naturwissenschaftlich 

ausgerichteten Studiengangs (jeweils Univ,/Master). . 

- Ausschreibung BRH 2021-00238 - 

Weitere Informationen 
finden Sie im Internet unter 
www.bundesrechnungshof.de. 

DER BETRIEB// Nr. 18 // 03.05.2021 M3 - 



Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht 

Herausgeber: 
Prof. Dr. Wolfgang Lüke, Leipzig 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hanns Prütting, 
Köln 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Karsten Schmidt, 
Hamburg 

Gründungsherausgeber: 
RA Dr. Bruno M. Kübler, 
Köln/Dresden 

Anforderungen und Herausforderungen der 
RL (EU) 2020/1828 über Verbandsklagen 

Natascha Kupka 
Die Vereinbarkeit von Smart Contracts in 
der Blockchain mit§ 103 InsO 

SanlnsFoG: Hier alle 
ZIP-Beiträge und 
mehr online lesen! 

Prefütier,en Sie von ihrer 
ONLINE-DATENBANK 

Sebastian Omlor . . . . 

V~rj~hrung von Zihsansprijc~~-n: aus fang- 
fristigen Sparvertr~. n · Y 

·' Tobias B. Lühmann · 

BVerfG, 3. 3. 2021 
Anforderungen an die Darlegungen zum 
Anfangsverdacht der Geldwäsche für 
Durchsuchung 

BGH, 11. 3. 2021 
Zuständigkeit des Insolvenzgerichts 
für Streitigkeiten über Mitgliedschaft 
im Gläubigerausschuss 

BGH, 9. 7. 2020 
Prozessführungsbefugnis des Zwangsverwal 
ters in laufendem Passivprozess trotz Aufhe 
bung der Zwangsverwaltung nach Rücknahme 
des Antrags auf Zwangsverwaltung 

QbG «ot« 16. '12.=2020 
Zur Stimmrechtszurechnung aufgrund Acting 
in Concert durch Interessenschutzklausel 
beim übemahmerechtlichen Squeeze out 

S. 817 

s. 824 

s. 837 

S.843 

S. 859 

s. 866 

S.848 

ottoschmidt 
42. Jahrgang/ 23. April 202i / S. 817-868 11® 

IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII 
86209702116 



Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht 

42. Jahrgang 
Heft 16 
23. April 2021 

Herausgeber: 
Prof. Dr. Wolfgang Lüke 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hanns Prütting 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Karsten Schmidt 

Gründungsherausgeber: 
RA Dr. Bruno M. Kübler 

Herausgeberbeirat: 
Prof. Dr. Holger Altmeppen 
Prof. Dr. Christian Armbrüster 
Vors. Richter am BGH a. D. Prof. Dr. A. Bergmann 
Prof. Dr. Georg Bitter 
Prof. Dr. Moritz Brinkmann 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. C.-W. Canaris 
Prof. Dr. Ulrich Ehricke 
Prof. Dr. Horst Eidenmüller 
Prof. Dr. Dr. h. c. Holger Fleischer 
RA Dr. Burkard Göpfert 
Vors. Richter am BGH a. D. Prof. Dr. W. Goette 
MinDir. Marie Luise Graf-Schlic;ker 
Prof. Dr. Mathias Habersack 
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Henckel 
Prof. Dr. Carsten Herresthal 

Prof. Dr. Carsten Schäfer 
Prof. Dr. Christoph Thole 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Ulmer 
Prof. Dr. Dirk A. Verse 
RA Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen 

Inhaltsverzeichnis 

ZIP-Aktuell 

EuGH GA: Haftung der Tochter für Wettbewerbsverstoß 
der Mutter . 
BVerfG: Berliner Mietendeckel nichtig . 
BGH zur Klagezustellung in EU-Mitgliedstaat als „demnächst" . 
BGH zur Bestimmtheit von Abmahnungen . 
OLG Frankfurt/M.: Haftung von Amazon-Händler 
für Warenbild . 
OLG Karlsruhe: Mietzahlungspflicht trotz coronabedingter 
Ladenschließung . 
BMAS: RefE zum Befristungsrecht . 
Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A31 Nr. 105 
A31 Nr. 106 
A31 Nr. 107 
A31 Nr. 108 

A 31 Nr. 109 

A32 Nr. 110 
A32 Nr. 111 
A32 Nr. 112 

Aufsätze 

Sebastian Omlor, Marburg 

Tobias B. Lühmann, Berlin 

Natascha Kupka, Kiel 

Verjährung von Zinsansprüchen aus langfristigen Sparverträgen . 

Anforderungen und Herausforderungen der RL (EU) 2020/1828 über 
Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen von Verbrauchern .... 

Die Vereinbarkeit von Smart Contracts in der Blockchain mit 
§ 103 InsO · . 

817 

824 

837 

Zeitschrift und Online-Datenbank gehören zusammen! 

Nutzen Sie Ihre Online-Vorteile und auch die Otto Schmidt Zeitschriften-App! Haben Sie Fragen zu Ihren Zugangsdaten? 
Haben Sie Ihren alten Zugang noch nicht verlängert? Kundenservice Telefon: 0221/93738-997. 

SanlnsFoG: Mit dem QR-Code auf dem Heft-Cover gelangen Sie direkt zur Beitragssammlung. 



Rechtsprechung 

Bank- und Kreditsicherungsrecht 

BVerfG 3. 3. 2021 - 2 BvR 1746/18 Anforderungen an die Darlegungen zum Anfangsverdacht der Geld- 
wäsche für Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen ... ·...... 843 

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 

KG 31. 3. 2021 - 22 W 39/21 

OLG 
Köln 

16. 12. 2020 - 1-13 U 166/11 

Vertrags- und Haftungsrecht 

BFH 29. 4. 2020 - XI R 18/19 + 

Insolvenz- und Sanierungsrecht 

BGH 

BGH 

11. 3. 2021 - IX ZR266/18 

11. 3. 2021 - IX ZR 152/20 

FG 11.11.2020 - 4 K 1109/19 Z 
Düsseldorf 

Verfahrens- und Vollstreckungsrecht 

BGH 9. 7.2020-IXZR304/19 

Erbringung einer Bareinlage zur endgültigen freien Verfügung bei objektiv 
erkennbarer Überführung der Einlageleistung in Sondervermögen 
der Vor-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 

Zur Stimmrechtszurechnung aufgrund Acting in Concert durch Inte 
ressenschutzklausel beim übernahmerechtlichen Squeeze out 
(,,Effectenspiegel/Deutsche Bank") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 

Pflicht des Kanzleiabwicklers zur Abgabe von Umsatzsteuererklärungen 
und zur Abführung der Umsatzsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 

Zuständigkeit des Insolvenzgerichts für Streitigkeiten über Mitglied- 
schaft im Gläubigerausschuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 

Zur Mietforderung als Masseverbindlichkeit im Monat der Verfahrens- 
eröffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 

Kompetenz der Finanzbehörde zum Erlass eines Abrechnungsbescheids 
in einem sog. Drei-Personen-Verhältnis bei Insolvenzanfechtung . 863 

Prozessführungsbefugnis des Zwangsverwalters in laufendem Passiv 
prozess trotz Aufhebung der Zwangsverwaltung nach Rücknahme 
des Antrags auf Zwangsverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 



,-i, '-='" l'll/ ~~U1"Af 
l'IIUl°,1l/llUI 
""'"wmo;i 

I}''J, 211= 

1112021 

26.4.2021 l 76. Jg. 
COVID-19-Pandemie ... Verschmelzungsver!ust ... IFRS .•. Wertguthaben ••• Recht ••• Wirts{haft ••• Seiten 961-1024 

DIE ERSTE SEITE 
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, RA/FAHaGesR/FAlnsR/FAStR/StB 
Wann endet die präsidiale Sedisvakanz beim BFH? 

WIRTSCHAFTSRECHT 
Dr. Thomas Klein 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gewerberaummiete - 
eine Klarstellung durch den Gesetzgeber? l 962 
STEUERRECHT 
Jan Finke, RA/FAStR 
Steuerliche Berücksichtigung des Verschmelzungsverlustes bei Lebensversicherungs 
unternehmen verfassungsrechtlich geboten l 983 
BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT 
Dr. Norbert Lüdenbach, WP/StB, und Dr. Jens Freiberg, WP 
Bedeutung des gesellschaftsrechtlichen Mantels für die Bilanzierung von 
Sale-and-Lease-back-Transaktionen und anderen Veräußerungen l 1003 
ARBEITSRECHT 
Katharina Meurs 
Übertragung von Wertguthaben auf die DRV-Bund - 
Abruf- und Ankündigungsfristen 11012 

Fachmedien Recht und Wirtschaft I dfv Mediengruppe I Frankfurt am Main 



- Inhalt 

Wirtschaftsrecht_. . 
(" J '." .. • ~i 

Die Woche im Blick,<_:--,' 
; ··!'-, 

-· "\> ~ 

Entscheidungen , . , 
BGH: Einhaltung derJ Schriftfor'm. beiln 'Gewerbemietvertraq 

• y · ' \ 1 1}• •; ' 
.(10.2.2021 - XII ZR 26/20)..· ·,,. ,, ·; · 
OLG Frankfurt a.M.: Vifi><1ntwoitlichkeit eines Amazon-Händlers 

-für automatisch seinem Ang\!pot zugeordnete _vVa_renabbildungen 
anderer Händler (18.3.2021 -KW,8/18) . . ~--~~- ~ 
Verwaltung '··-.:..... :: '''. ' '.:' r 
EU-Kommission: Weltweit erster Rechtsrahmen für vertrauens-· 
würdige KünstliEhe Intelligenz vorgelegt 
EU-Kommission: Öffentliche Konsultation über das EU-Fusions- 

- kontrollrecht 

Gesetzgebung 
~T: Schwarmfinanzierungsgesetz in der Kritik 

961 

Aufsatz 
Dr. Thomas Klein 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die 
Gewerberaummiete - eine Klarstellung durch den 
Gesetzgeber? 
Eine Bestandsaufnehme nach Inkrafttreten des 
Art. 240 § 7 EGBGB 
Seit dem ersten panderniebedinqten Lockdown im März 2020 ist 
eine lebhafte Diskussion über dessen Auswirkungen auf die Miet 
zahlungspflicht gewerblicher Mieter entbrannt. Der Gesetzgeber 
hatte zunächst nur die Kündigung anlässlich pandemiebedingter 
Mietrückstände .vorübergehend ausqeschlossen (Art. 240 § 2 
EGBGB), ohne jedoch das Schicksal der, Mietzahlungspflicht zu re 
geln. Nachdem divergierende Rechtsprechung und unterschiedli 
che Ansichten in der Literatur z_u erheblicher Rechtsunsicherheit. 
führten, soll nun die am 31:12.2020 in Kraft getretene Vorschrift 
des Art. 240 § 7 EGBGB für Klarheit sorgen. Ob die Regelung die 
sem Ansinnen gerecht wird, bedarf nicht zuletzt vor dem Hinter 
grund der ersten OLG-Entscheidun.gen einer kritischen Betrach 
tung. 

COVID-19-Pandemie 

981 

Entscheidung 
BGH: Kein Widerrufsrecht des Leasingnehmers bei Leasingvertrag 
mit Kilometerabrechnung · 
(24.2.2021 -VIII ZR 36/20- dazu BB-Kommentar von 
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, RA) 

962 

973 

Steuerrecht 
Die Woche im Blick 
Entscheidungen 
EuGH: Firianzielle Eingliederung einer Personengesellschaft 
(1 S.4.2021 - C-868/19) 
EuGH: Versagung des Vorsteuerabzugs w~gen Umsatzsteuerhin 
terziehung in einer vorhergehenden Umsatzstufe ohne B.eteiligung· 
des Steuerpflichtigen (14.4.2021 -C-108/20) . 
BFH: Abzug des beim Tod des Steuerpflichtigen noch nicht berück-. 
sichtigten Teils der Erhaltungsaufwendungen i.S. von§ 82b EStDV 
(10.11.2020- IX R 31/19) 

Gesetzgebung 
FDP: Änderung der Besteuerung von Gewinnen 

· BT: Grünes Licht für Maßnahmen geg'en Steuerbetrug 
FDP: Gewerbesteuer langfristig abschaffen 
BT: Änderung der Körperschaftsteuer 

: BT: Linie fordert Steuer auf Krisengewinne 

Sonstiges 
DStV: Präsident Elster fordert mehr Zeit für Jahresabschlüsse und 
Steuererklärungen.2020 

» 22. Juni 2021 I Steigenberger Frankfurter Hof 
https://veranstaltungen.ruw.de/vpa 

· Aufsatz 
Jah Finke, RA/FAStR 

Steuerliche Berücksichtigung des Verschmelzungs 
verlustes bei Lebensversicherungsunternehmen 
verfassungsrechtlich geboten 
Der BFH hat mit Urteil vom 30.7.2014 -1 R 58/12 (BB 2014, 2735) 

• die steuerliche Berücksichtigungsfähigkeit eines Verschmelzungs 
verlustes bei der sog. Aufwärtsverschmelzung von zwei Lebensver 
.skherunqsunternehmen wegen§ 12 Abs. 2 S. 1 UniwStG 2006 ver 
neint. Danach bleibt im Rahmen einer Verschmelzung von zwei 
Körperschaften bei der übernehmenden Körperschaft ein Gewinn 
oder ein Verlust in Höhe des Unterschieds zwischen dem Buchwert · 
der Anteile an der übertragenden .Körperschaft und dem Wert, mit 
dem die übergegangenen Wirtschaftsgü_ter zu übernehmen sind, 
abzüglich der Kosten für den Vermögensübergang, außer Ansatz. 
Im Falle der Verschmelzung von zwei Lebensversicherungsunter 
nehmen verweist nach Auffassung des BFH § 12 Abs. 2 S. 2 
l:.lmwStG 2006 nur im Hinblick auf einen Verschmelzungsgewinn 
auf§ Sb Abs. 8 S. 1 KStG 2002. Nach § 12 Abs. 2 S. 2 UmwStG 2006 
ist § Sb KStG 2002 anzuwenden, soweit der Gewinn im Sinne des 
Satzes 1 abzüglich der anteilig darauf entfallenden Kosten für den 
Vermögensübergang, dem Anteil der übernehmenden Körper 
schaft an der übertragenden Körperschaft entspricht. Dagegen soll 
§ 12 Abs. 2 S. 2 UmwStG :2006 für einen Verschmelzungsverlust 
nach Ansicht des BFH keinen Verweis auf § Sb Abs.-8 S. 1 KStG 
2002 enthalten. U. a. ist gegen das Urteil des BFH vom 30.7.2014- 
1 R 58/12 Verfassungsbeschwerde eingelegt worden. Die Verfas 
sllngsbeschwerde ist derzeit unter dem Az. 2 BvR 84/17 beim 2. Se 
nat des BVerfG anhängig. 

Verschmelzungsverlust 
983 

Entscheidungen 
BVerfG: Nlederlassunqsfrelhelt beschränkende Einkünftekorrektur 990 
ohne vorherige Vorlage an den EuGH 
(4.3.2021 - 2 BvR 1161/19) 

BFH: Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Zweckbetriebe von Wissen- 998 
schafts- und Forschungseinrichtungen 
(10.12.2020 - V R 5/20) 

- II 
Betriebs-Berater I BB 17.2021 i 26.4.2021 



Inhalt - 

Bilanzrecht und Betriebswirtschaft 
Die Woche im Blick 1001 

Rechnungslegung 
IASB: Begrenzte Änderungen an IAS.21 in Bezug auf mangelnde 
Umta~schbarkeit 
SASB: Risiken des Klimawandels 
EU-Kommission: Maßnahmenpaket zu Sustainable Finance - 
Richtlinienvorschlag zur Nachhaltigkeitsberichterstattung , 
EFRAG: Stellungnahmeentwurf zu ED/2021/1 
DRSC: Anwenderforum zur EU-Tax-VO 

.. 
Wirtschaftsprüfung· 
IESBA: Fragebogen zu den Auswirkungen der Änderungen des Co 
de of Ethics in Bezug auf ·langjährige Beziehungen zum Prüfungs 
mandanten (Long Assodatlon) 

-EU-Kommission: Keine ESEF-Verscliiebung in Deutschland 
IDW: Kooperation mit TISiM für mehr IT-Sicherheit im Mittelstand· 

Aufsatz 
Dr. Norbert Lüdenbach, WP/StB, und Dr. Jens Freiberg, WP 

Bedeutung des gesellschaftsrechtlichen Mantels für · 
die Bilanzierung von Saie-and-Lease-back-Trans 
aktionen und andereri Veräußerungen 
Das IFRS Interpretation Committee (IC) hat aktuell zum Sale-and 
Lease-back entschieden, bei dem sich der Sale im rechtlichen Man 
tel einer Ein-Objekt-Gesellschaft vollzieht. Der Beitrag erläutert die 
Entscheidung und zeigt auf, welche Wirkungen diese für komple 
xere Sachverhalte (z.B. Mehrobjektgesellschaften) hat. 'Überdies 
hinterfragt er die Reichweite der konzernbilanziellen Einzelveräu 
ßerung_s- und Einzelerwerbsfiktion. • 

Entscheidung 
FG München: Nachträgliche Erhöhung eines Investitionsabzugs 
betrags 
(30, 11.2020- 7 K 1071/20- dazu BB-Kommentar von 
Dr. Florian Kleinmanns, StB/RA/FAStR) 

1003 

Arbeitsrecht #'~~, 
Die Woche im Blick · • o • 
Entscheidungen . · i . 
BAG: Schadensersatzforderung gegen ehemalige \~eitnehmerin 
wegen vorsätzlicher Vertragsverletzung und vorsä er uner- 
laubter Handlung - Allgemeine Geschäftsbedingun . 
schlussklausel - Auslegung - Ansprüche au~ eige~em und a 
getretenem Recht - Verstoß gegen § 202 Abs. 1 BGB - personale 
Teilunwirksamkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(26.11.2020 - 8 AZR 58/20) 
BAG: Zwangsvollstreckung aus einem gegen den ·Betriebsrat er 
wirkten Zahlungstitel - Pfändung und Überweisung des Freistel 
_lungsanspruchs des Betriebsrats - Bindungswirkung eines zlvilqe 
richtlichen Urteils über die Zahlungspflicht des Betriebsrats im Ein 
ziehungsverfahren gegenüber dem Arbeitgeber - Verjährung 
(18.11.2020- 7 ABR 37/19) 

Aufsatz •fil§j@jjtfflffl 
Katharina Meurs, M.Sc. 
Übertragung von Wertguthaben auf die DRV Bund - - - 
Abruf- und Ankündigungsfristen 
Zweifellos liegt es im Interesse von Arbeitnehmern, dass angespar 
tes Wertguthaben bei der Beendigung des Beschäftigungsverhält 
nisses erhalten bleibt. § 7f SGB IV ermöglicht in diesem Fall die 
Übertragung von Wertguthaben auf den Folgearbeitgeber oder 
die DRV Bund. In der betrieblichen Praxis kommen Fragestellungen 
im Hinblick auf Verweridungszwecke, Abruf- und Ankündigungs" 
fristen gegenüber dem Folgearbeitgeber und der DRV Bund auf, 
wenn ein Wertguthaben auf die DRV Bund übertraqen und keine. 
Wertguthabenvereinbarung mit dem neuen Arbeitgeber abge- 

. schlossen wurde. 

1008 . Entscheidung 
BAG: Zum Auskunftsanspruch nach EntgTranspG 
(25.6.2020- 8 AZR 145/19- dazu BB-Kommentar von 

· Ni~ola Dienst, RAin) 

1012 

1015 

Neuerscheinung Buch 
Hommel/Dehmel 
Unternehmensbewertung case by case 
8. Aufla!1Je 2021, 395 S., Broschur,€ 42,- 
ISBN: 978-3-8005-1771-8 / Infos unter: shep.ruw.de/17718 

_. Betriebs 
• Berater 

Kreative. Lösungen im Arbeitsrecht 
10. Juni 2021 im Münchner Künstlerhaus 

Melden Sie sich jetzt an! 
https://veranstaltungen.ruw.de/kla ~ 

• 
Fortbildungszertifikat 
nach§ 15 FAO 

www.bb-selbststudium.de • :.,: . 
Neuerscheinung Buch 
Hein Schießmann 
Das Arbeitszeugnis 
Zeugnisrecht, Zeugnisspra~he, Muster, Auskünfte über Arbeitnehmer 
23. Auflage 2021, Betrieös-Berater Schrlftenrelhe Arbeitsrecht 363 5., 
Broschur,€ 89, 
ISBN: 978-3-8005-1774-9 / Infos unter: shop.ruw.de/17749 

Die Erste Seite 
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, 
RA/FAHaGesR/FAIAsR/FAStR/StB 

Wann endet die präsidiale Sedisvakanz 
beimBFH? 
lmpressumNorschau VIII 

Betriebs-Berater I BB 17.2021 l 26.4.2021 m·- 



ISSN 2192-211 X Reguvis Fachmedien GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Jahrespreis: 274,00 €(inkl.MwSt. und Versand) 

HERAUSGEBER 
Arbeitskreis deutscher 
Aufsichtsrat e. V. (AdAR) 

Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb 
Prof. Dr. Stefan Siepelt 

Marc Tüngler 
G(',t.,M:L[ll ~J!·.J(; 

Dr. Christine Bortenlänger 

\ Dr. Christian Bosse 

Dr. Claus Buhleier 

Peter Dietlmaier 
-~ t Prof. Dr. Barbara Grunewald 

Dr. Simone Hartmann 

Prof. Dr. Peter Henning 

Prof. Dr. Susanne Kalss 

Dr. Jürgen Kunz 

Prof. Dr. Klaus Möller 

Prof. Dr. Ulrich Noack 

Prof. Dr. Ulrich Seibert 

Dr. Mirko Sickinger 

Prof. Dr. Stefan Simon 

Prof. Dr. Jochen Vetter 

Prof. Dr. Marc-Philippe Weller 

Prof. Dr. Christian Zwirner 

-1··· •, ::('i,1~H 11; 

Deutsche Schutzvereinigung für 
Wertpapierbesitz e.V. (DSW) 

Deutsches Aktieninstitut ••• Kapital. Markt. Kompetenz. 

Marc Tüngler 

Themen und Aspekte der Hauptversammlungs 
saison 2021 
Dr. Michael Klinkers 

Trend D2C oder ls' was DocMorris? 
Dr. Viktoria Kickinger, Dipl. Bw. Dr. iur. Guido Ruegenberg, Jörg de Wall 

Interdisziplinäre Entscheidungsparameter 
der Vorstandsbesetzung 
Prof. Dr. Peter Ruhwedel 

Die Bedeutung von Zusammensetzung und Diversität 
für die Zukunftsfähigkeit von Aufsichtsräten 
Hendrik Schmidt 

Vorstandsvergütung in Zeiten präsenzloser 
Hauptversammlungen 



Inhalt 

EDITORIAL 45 

AUFSÄTZ.E 
' 

MarOüngler 
Themen und Aspekte der Hauptversammlungssaison 2021 .. 47 

Dr. Michael Klinkers 
Trend D2C oder.ls' was DocMorris? 50 

Daniela Mattheus 
Das FISG als Startschuss für neue Governance-Regeln? 58 

Dr. Viktoria Kickinger, Dipl. Bw. Dr. iur. Guido Ruegenberg, Jörg de Wall 
Interdisziplinäre Entscheidungsparameter 
der Vorstandsbesetzung 62 

Prof. Dr. Peter Ruhwedel 
Die Bedeutung von Zusammensetzung und Diversität 
für die Zukunftsfähigkeit von Aufsichtsräten 66 

Dr. Dieter Brenken 
Führung in unsicheren Zeiten 71 

KLARTEXT 
Gespräch mit Jella Benner-Heinacher 
Sustainable Corporate Governance 53 

Gespräch mit Prof. Dr. Patrick Velte 
Das „magische Dreieck": Sustainable Finance, 
Sustainable Reporting und Sustainable Governance 56 

ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN 
Jörg Schick 
Bundesunternehmen als Vorbild?! 76 

DAS AUFSICHTSRATSBÜRO 
Hendrik Schmidt 
Vorstandsvergütung in Zeiten präsenzloser 
Hauptversammlungen 79 

AUS DEM DEUTSCHEN AKTIENINSTITUT 
Dr. Christine Bortenlänger, Sven Erwin Hemeling 
Hauptversammlungs-Reform noch vor der 
Bundestagswahl angehen 82 

KOLUMNE 
Marc Tüngler 
Ist EY als Abschlussprüfer noch akzeptabel? . . . . . 84 

RECHTSPRECHUNG 
Aufhebung der Sonderprüfung - Beschlussvorschlag 
des Aufsichtsrats , 85 

DATEN - FAKTEN - MANDATE 
Aktuelle Studie wirft Zweifel an der Entlastung 
von Aufsichtsräten auf 86 

46 

Impressum 
BOARD- 
Zeitschrift für Aufsichtsräte in Deutschland 
ISSN: 2192-21 lX 
Verlag: Reguvis Fachmedien GmbH 
Geschäftsführung: Jörg Mertens 
='Reguvis 
www.reguvis.de 
Gesamtleitung 
Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb 
Prof. Dr. Stefan Siepelt 
Marc Tüngler 
Redaktion Reguvis Fachmedien GmbH 
Jörg Schick 
Tel.: 0221 19 76 68-186 
E-Mail: joerg.schick@reguvis.de 
Angela Scholz 
Tel.: 0221 / 9 76 68-315, Fax: 0221 / 9 76 68-271 
E-Mail: angela.scholz@reguvis.de 
Manuskripte 
Manuskripte sind in elektronischer Form unmittelbar 
an die Schriftleitung oder an die Redaktion im Verlag 
zu senden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
kann keine Haftung übernommen werden. Verlag und 
Schriftleitung behalten sich das Recht zur redaktio 
nellen Bearbeitung der angenommenen Manuskripte 
vor. Der Autor/Die Autorin versichert, alleinige/r Inha 
ber/in der urheberrechtlichen Nutzungsrechte an dem 
Beitrag inklusive aller Abbildungen zu sein und keine 
Rechte Dritter zu verletzen. 
Mit der Annahme des Manuskriptes zur Veröffentli 
chung überträgt der Autor/die Autorin dem Verlag das 
ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf 
des Urheberrechts. Das Nutzungsrecht umfasst alle Ver 
wertungs-, Verbreitungs- und Vervielfältigungsformen 
Print und Online insgesamt oder in Teilen sowie das 
Recht zu Übersetzungen, zur Einspeicherung, Verarbei 
tung und Verbreitung in eigenen und fremden Daten 
banken, zur Speicherung und Vervielfältigung im Wege 
elektronischer Verfahren sowie zur Lizenzvergabe. 
Urheber- und Verlagsrechte 
Alle in dieser Zeitschriftveröffentlichten Beiträge sind ur 
heberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertung, Verbrei 
tung oder Zugänglichmachung (Print/Online) außerhalb 
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das 
Zitieren von Rezensionen ist in vollem Umfang erlaubt. 
Cover-Copyright ©sdecoret/istockphoto.com 
Haftungsausschluss 
Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge wur 
den nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Eine 
Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann 
jedoch nicht übernommen werden. Eine Haftung für 
etwaige mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden 
oder Ansprüche Dritter ist ebenfalls ausgeschlossen. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht not 
wendig die Meinung der Redaktion wieder. 
Erscheinungsweise 
zweimonatlich, jeweils Mitte des geraden Monats 
Bezugspreise/Bestellungen/Kündigungen 
Einzelheft 46,30 € inkl. MwSt. und Versandkosten 
(Inland 1,50 € pro Ausgabe/Ausland 3,- € pro Aus 
gabe). Der Jahresabopreis inkl. Online-Archiv beträgt 
274,00 €inkl.MwSt. und Versandkosten (Inland 0,75 € 
pro Ausgabe/Ausland 3,-€ pro Ausgabe). Bestellungen 
über jede Buchhandlung oder beim Verlag. Der Be 
zugszeitraum beträgt jeweils 12 Monate. Kündigungen 
müssen schriftlich erfolgen und spätestens am 15. des 
Vormonats, in dem das Abonnement endet, beim Verlag 
eingegangen sein. 
Abo-Service 
Tel.: 022119 76 68-315, Fax: 022119 76 68-271 
E-Mail: wirtschaft@reguvis.de 
Anzeigenleitung 
Hans Stender 
Reguvis Fachmedien GmbH 
Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln 
Tel.: 0221 / 9 76 68-343, Fax: 0221 19 76 68-288 
E-Mail: hans.stender@reguvis.de 
Mediadaten: www.reguvis.de > lnfothek > Mediadaten 
Anzeigenpreise 
Es gilt die aktuelle Anzeigenpreisliste. 
Satz 
TGK Wienpahl, Köln 
Druck 
Appel & Klinger GmbH, Schneckenlohe 

BOARD • 2/2021 



Zeitschrift für 
Restrukturierung 
und Insolvenz 

Ceschäftsfiihrencle Herausgeber: 

Prof. Dr. Reinhard Bork, Hamburg 

RA Dr. Bruno M. Kübler, Köln/Dresden 

Remh::il',i cof'k 
Neue Grundfragen des Restrukturierungsrechts S.345 

Henning Sämisch 
Der Gläubigerbeirat nach dem StaRUG S. 361 

BGH, 10.3.2021 
~ Inanspruchnahme des Haftpflichtversicherers 

< 
eines insolventen Schädigers nach Feststellung 

t des Haftpflichtanspruchs zur Tabelle S. 365 

BGH, 25. 2. 2021 
.Dernnächst" erfolgende Zustellung einer Klage 

i~ in einem anderen EU-Mitgliedstaat S. 368 

BGH, 21.1.2021 
Haftung des Schuldners für Kosten und Auf- 
wendungen eines gemeinsamen Vertreters 
der Schuldverschreibungsgläubiger S.374 

BAC, 16. 2. 2021 
Urlaubsvergütung und Abgeltung des Urlaubs 
bei Inanspruchnahme des Arbeitnehmers nach 
Anzeige der Masseunzulänglichkeit als Masse- 
verbind! ichkeiten s. 381 

AC Köln, 3.3.2021 
Feststellung der drohenden Zahlungsunfähig- 
keit im Rahmen der Amtsermittlung und 
richterliche Überzeugungsbildung S. 377 

DIil( RWS Verlag 
MI) Kommunikationsforum GmbH & Co. KG 

2. Jahrgang/ 22. April 202·1 / S. 345-388 



Zeitschrift für 
Restrukturierung 
und Insolvenz 

Geschäftsführende Herausgeber: 

Prof. Dr. Reinhard Bork, Hamburg 
RA Dr. Bruno M. Kübler, Köln/Dresden 

Herausgeberbeirat: 

Prof. Dr. Moritz Brinkmann, Bonn 

RA Prof. Dr. l.ucasFlöther, Halle 

Prof. Dr. Florian Jacoby, Bielefeld 

Vors. Richter am BGH a. D. 
Prof. Dr. Godehard Kayser, Karlsruhe 

RA Prof. Dr. Christian Pleister, Berlin 

Prof. Dr. Carsten Schäfer, Mannheim 

RAin Dr. Alexandra Schluck-Arnend, Stuttgart 
RA Dr. Jens M. Schmidt, Wuppertal 
Prof. Dr. Dominik Skauradszun, Fulda 
RA Dr. Andreas Spahlinger, Stuttgart 
Prof. Dr. Christoph Thale, Köln 
RA Dr. Lars Westpfahl, Hamburg 
WP/StB Karsten Zabel, Essen 

1 nhaltsverzeichnis 

Aufsätze 

Reinhard Bark, Hamburg 

Neue Grundfragen des Restrukturierungsrechts 345 

Henning Sämisch, Hamburg 

Der Gläubigerbeirat nach dem StaRUG - Gläubigerausschuss reinvented 361 

Rechtsprechung 

1 nsolvenzrecht 

BGH v. 70. 3. 202 7 - IV ZR 309/79 

Inanspruchnahme des Haftpflichtversicherers eines insolventen Schädigers nach Feststellung des Haftpflicht- 
anspruchs zur Tabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

BGH v. 25.2.2027 -IX ZR 756/79 
.Demnächst" erfolgende Zustellung einer Klage in einem anderen EU-Mitgliedstaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

Sämtliche Ausgaben auf zri-online.de mit komfortabler Suchfunktion - für Abonnenten kostenfrei. 

ZRI 8/2021 



BGH v. 21. 1. 2021 - IX ZR 89/20 

.. Haftung des Schuldr)ers für Kosten und Aufwendungen eines gemeinsamen Vertreters der Schuldverschreibungs- 
' gläubiger .... · ... ·............................................................................ 374 

AC Hamburg v. 4. 3. 2021 - 67g IN 137 /20 

Keine Verhinderung eines Erörterungs- und Abstimmungstermins durch einzelne Gläubiger aufgrund behaupteter 
Unzumutbarkeit einer Anreise während der COVID-19-Pandemie (,,Bonita GmbH 111") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 

AC Köln v. 3. 3. 2021-83 RES 7/21 

Feststellung der drohenden Zahlungsunfähigkeit im Rahmen der Amtsermittlung und richterliche Überzeugungs- 
bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

Arbeitsrecht 

BAC v. 16. 2. 2021 - 9 AS 1/27 + 
Urlaubsvergütung und Abgeltung des Urlaubs bei Inanspruchnahme des Arbeitnehmers nach Anzeige der Masse- 
unzulänglichkeit als Masseverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

LAG Hannover v. 24. 2. 202 7 - 17 Sa 890/20 

Keine Unwirksamkeit der Kündigung bei Verstoß gegen die Unterrichtungspflicht nach§ 17 Abs. 3 Satz 1 KSchG 384 

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt je eine Beilage der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden, und der 
Gilde Investors Immobilien GmbH, Bad Bentheim, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung! 

II ZRI 8/2021 



05 2021 

ÖSTERREICHISCHES 237-292 

P '5- 2121 

251 EUROPÄISCHE 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 2021 

"Rule of law and democracy - 
closing the gap between policy 
and practice" 

Beiträge von: 

Shirin Ebadi 
Patricia Lee Refo 
Volker Türk 
Margarete Gräfin von Galen 

www.rechtsanwaelte.at 
Österreichische Post AG · MZ 022032542 M • Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Wollzeile 1-3, 1010 Wien • ISSN 1605-2544 



238 

Inhalt 05_2021 

237 Editorial 
239 Wichtige Informationen 
240 Werbung & PR 
241 Recht kurz & bündig 
246 Europarecht kurz & bündig 
248 Europa aktuell 
250 3 Fragen an ... 

SCHWERPUNKT SERVICE 

EUROPÄISCHE PRÄSIDENTENKONFERENZ 2021 260 Im Gespräch 
263 Termine 252 Rede von Dr. Shirin Ebadi 264 Chronik 253 Rede von Patricia Lee Ref o 271 Aus- und Fortbildung 254 Rede von Dr. Volker Türk 275 Rezensionen 256 Rede von Dr. Margarete Gräfin von Galen 278 Zeitschriften übersieht 

RECHTSPRECHUNG 

Dr. Peter Eichler Foto: © UNIQNKeinrath 

290 Inserate 
292 Indexzahlen 

AUTOREN DIESER AUSGABE: 
RA Dr. Manfred Ainedter, Wien 

Dr. Philip Aumüllner, LL.M., Wien 

RA Dr. Michael Buresch, Wien 

Mag. Alexander Dittenberger, ÖRAK 

Dr. Shirin Ebadi, London 

Dr. Margarete Gräfin von Galen, Berlin 

RA Mag. Franz Galla, Wien 

RA Dr. Rainer Hable, M.Sc. (LSE), Wien 

Mag. Susanne Laggner-Primosch, Klagenfurt 

RA Mag. Michael Lanzinger, Wels 

em. RA Prof. Dr. Nikolaus Lehner, Wien 

Mag. Johannes Lentner, Tiroler Rechtsanwalts 
kammer 

Mag. Christian Moser, ÖRAK 

Patricia Lee Refo, Chicago 

Mag. Eva-Elisabeth Röthler, ÖRAK 

RA Dr. Ullrich Saurer, Graz 

Mag. Fabian Stegmayer, Bibliothek RAK Wien 

Univ.-Lektor Mag. Dr. Franz Philipp Sutter, Wien 

Dr. Volker Türk, New York 

RA Dr. Rupert Wolff, Salzburg 

282 Abgrenzung zwischen zulässiger 
und unzulässiger Werbung 

283 Unzulässigkeit der Aufrechnung 
mit der Honorarforderung ge 
gen den Mandanten gegen einen 
vom Rechtsschutzversicherer 
erlegten Kostenvorschuss 

285 Tagesgelder: Keine Steuer 
freiheit für Pauschal 
vergütungen von Arbeitgebern 

05_2021 österreichisches anwaltsblatt 



,,,. z'"w'"' l11l.J ;~U1•~r 
"'lN°•ll'III" 
...... !.1<11110~ 
tC'J!lCl~>:1 rn-2145_ .. 

Herausgegeben von 
Achim Berg 

Wilhelm Eschweiler 
Peter Franke 

Andrees Gentzsch 
Martin Henke 

Jochen Homann 
Alexander KirschaH 

Wolfgang Kopf 
Stephan Korehnke 

Matthias Kurth 
Jochen Mohr 

Andreas Mundt 
Birgit Ortlieb 

Stefan Richter 
Franz Jürgen Säcker 

Christian Seyfert 
Geschäftsführender 

erausgefier 
Christian Koenig 

Sohriftleitung 
Institut für das Recht 
der Netzwirtschaften, 

Informations- und 
Kommunikations 
teehnologie (IRN"llC) 

www.nund.r.net 

En,,,ergie, Telekommunikation, 
Verkeh(tf .ä ~cl~re Netzwirtschaften 

2/2021 ~·- ~,vs • l S.Jahrgang 

■ Hubert Aiwanger ~~- 
Die Rolle der Bundeslä~ß~~ . 
der Energiewende vor Ort bei der Verbindung 
von Klimaschutz und wirtschaftlichem Wachstum 65 

Bernhard Kreße 
Kohleausstieg und Ausgleichszahlung 66 

Kristina Schreiber 
Das Energiewirtschaftsrecht im Jahr 2020 77 

■ Frank P. Maier-Rigaud/mrich Schwalbe/ 
Claudia L. Beckmann 
Erheblichkeitszuschläge: Fremdkörper 
in der Regulierungspraxis? 87 

■ Bastian Reuße/Till Karrer 
Die Auswirkungen der TKG-Novelle 
auf Ansprüche und Pflichten nach dem DigiNetzG 90 

■ Georg Speck 
Darf die Straßenbahn den Regional- 
verkehr bedienen? 95 

■ Erik Staebe 
Zur Weiterentwicklung des Eisenbahn- 
regulierungsrechts 104 

■ Lorenz Wachinger 
Never-ending story? Der Streit um die .Altentgelte" 
geht in die nächste Runde 11 O 

dfv'Mediengruppe · Frankfurt am Main 



1 a 
Editorial 

Hubert Aiwanger, MdL 
Die Rolle der Bundesländer als Träger 
der Energiewende vor Ort bei der Verbindung 
von Klimaschutz und wirtschaftlichem Wachstum 

Aufsätze 

Dr. Kristina Schreiber 
Das Energiewirtschaftsrecht im Jahr 2020 

Prof. Dr. Frank P. Maier-Riqaud, Prof. Dr. Ulricb 
Schwalbe und Claudia L. Beckmann 
Erheblichkeitszuschläge: Fremdkörper 
in der Regulierungspraxis? 

Bastian Reuße und Dr. Till Karrer 
Die Auswirkungen der TKG-Novelle auf 
Ansprüche und Pflichten nach dem DigiNetzG 

65 

Prof. Dr. Bernhard Kreße 
Kohleausstieg und Ausgleichszahlung - Rechtliche 
Kriterien für die Bemessung der Entschädigungshöhe 66 

77 

87 

90 

Dr. Erik Staebe 
Zur Weiterentwicklung 
des Eisenbahnregulierungsrechts 104 

Dr. Lorenz Wachinger 
Never-ending story? Der Streit um die .Altentgelte" 
geht in die nächste Runde - Zugleich Anmerkung 
zum Urteil des BGH -vom 1. September 2020 - 
Az. KZR 12/15 sowie zum Beschluss des KG 
vom 10. Dezember 2020 - Az. 2 U 4/12 Kart 110 

Entscheidungen 

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.11.2020 - Az. 3 Kart 
843/19: Fremdkapitalzinsen bei der Festlegung 
der untemehmensindividuellen Erlösobergrenze 

KG, Beschl. v. 10.12.2020 - Az. 2 U 4/12 Kart: 
Verhältnis von Eisenbahnentgeltregulierung und 
wettbewerbsrechtlicher Missbrauchskontrolle 

VG Köln, Beschl, v. 4.1.2021 - Az. 21 L 2082/20: 
einstweiliger Rechtsschutz gegen 
eine Entgeltgenehmigung für Briefe 

115 

121 

124 

Dr. Georg Speck 
Darf die Straßenbahn den Regionalverkehr bedienen? 95 



1 /2021 rgang 

Christian Koenig 
Nun kommt sie doch ... die Pre 
im Postrcchtsmodcrnisierungsgcsctz 1 

Kornelius Kleinlein/Daniel Schubert/ 

Herausgegeben von 
Martin Menqden 
Nach dem Post-Urteil: 

Achim Berg Reparaturmöglichkeiten des Gesetzgebers 2 Wilhelm Eschweiler 
Peter Franke • Robert Klotz/Michael Hofmann 

Andrees Gentzsch Entwicklungen des Unionsrechts Martin Henke 
Jochen Homann in den Netzwirtschaften im Jahr 2020 7 

Alexander Kirschall Jochen Mohr Wolfgang Kopf 
Die Besondere Ausgleichsregelung Stephan Korehnke 

Matthias Kurth zugunsten selbständiger Unternehmensteile 
Jochen Mohr gemäß § 64 Abs. 5 S. 2 EEG 2017 18 

Andreas Mundt 
Birgit Ortlieb Olaf Schuiz-Gardyan 

Stefan Richter Die Vergabe von Wegenutzungsrechten 
Franz Jürgen Säcket nach der Entscheidung 

Christian Seyfert im Berliner Stromkonzessionsstreit 29 
Geschäftsführender 

erausgeber ■ Kornelius Kleintein 
Christian Koenig Richtlinienkonforme Entgeltregulierung bei 

Schriftleitung der geplanten Novellierung des TKG 41 
Institut für das Recht 

Frederic Ufer der Netzwirtschaften, ■ 
Informations- und Anmerkung zum Urteil des VG Köln: 
Kommunikations- Regulierungsverfügung für die Bitstrom- 
teehnolegie (IRNIK) zugangsmärkte 53 

wwwnuadnnet 

dfVMediengruppe · Frankfurt am Main 



1 a 
Editorial 

Prof. Dr. Christian Koenig 
Nun kommt sie doch ... die Preis-Kosten-Schere 

. im Postrechtsmodemisierungsgesetz 

Aufsätze 

Dr. Kornelius Klein/ein, Dr. Daniel Schubert und 
Dr. Martin Mengden 
Nach dem Post-Urteil: 
Reparaturmöglichkeiten des Gesetzgebers 

Robert Klotz und Dr. Michael Hofmann 
Entwicklungen des Unionsrechts 
in den Netzwirtschaften im Jahr 2020 

Prof. Dr. Jochen Mohr 
Die Besondere Ausgleichsregelung 
zugunsten selbständiger Unternehmensteile 
gemäß § 64 Abs. 5 S. 2 EEG 2017 

Dr. Olaf Schulz-Gardyan 
Die Vergabe von Wegenutzungsrechten nach der 
Entscheidung im Berliner Stromkonzessionsstreit - 
Zugleich Anmerkung zum Urteil des KG 

1 vom 24. September 2020 - Az. 2 U 93/19 EnWG 29 

Dr. Kornelius Klein/ein 
Richtlinienkonforme Entgeltregulierung bei 
der geplanten Novellierung des TKG 41 

Entscheidungen 
2 

VG Köln, Urt. v. 12.8.2020 - Az. 21 K 6862/15: 
Regulierungsverfügung für die Bitstromzugangs- 
märkte 44 

7 mit Anmerkung von Dr. Frederic Ufer 53 

BGH, Urt. v. 1.9.2020 - Az. KZR 12/15: Verhältnis 
von Eisenbahnentgeltregulierung und 
wettbewerbsrechtlicher Missbrauchskontrolle - 

18 Stationspreissystem II 56 



www.manz.at/zfrv 

Redaktion Helmut Ofner (Chefredakteur), Hans-Peter Folz 
Wissenschaftlicher Beirat Willibald Posch, Michael Schweitzer, 

Martin Selmayr, Manfred Straube 
Begründet von Fritz Schwind 



ZfRV 

➔ Editorial. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ansprüche bei Landung auf Ausweichflughafen 
Von Helmut Ofner 

49 

Europarecht 
➔ Union Aktuell .... 
Von Suzan Topal-Gökceli 

52 

➔ EuGH-Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2021/9-15. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Bearbeitet von Suzan Topal-Gökceli 

9: EuGH bestätigt die Unzulässigkeit der Klage, die von Familien aus der Europäischen Union sowie aus 
Kenia und Fidschi gegen das „Klimapaket" der Union von 2018 erhoben wurde 
10: Das EUIPO hat ein Geschmacksmuster eines Bausteins des LEGO-Spielbaukastens zu Unrecht für 
nichtig erklärt 
11: Die Zuständigkeit eines mitgliedstaatlichen Gerichts, das mit einem die elterliche Verantwortung 
betreffenden Antrag befasst ist, kann im Fall einer Kindesentführung in einen Drittstaat nicht auf der 
Grundlage von Art 10 der Brüssel-IIa-VO ermittelt werden 
12: Das Gericht eines MS ist verpflichtet, die ihm nach nationalem Recht verliehene Befugnis zu der 
gerichtlichen Feststellung, dass der MS eine UnionsRL nicht ordnungsgemäß umgesetzt habe und zur 
Abhilfe verpflichtet sei, auszuüben 
13: EuGH weist die Nichtigkeitsklagen Ungarns und Polens gegen die RL zur Stärkung der Rechte ent 
sandter Arbeitnehmer ab 
14: Das Unionsrecht steht einer nationalen Praxis entgegen, nach der ein von einem Verfahren zur 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags ausgeschlossener Bewerber in seinem Rechtsbehelf gegen die Ent 
scheidung, mit der das Angebot eines anderen Bieters zugelassen wurde, ausschließlich einen Verstoß 
gegen den Grundsatz des gleichen Maßstabs für die Bewertung der Angebote rügen kann 
15: Die schrittweisen Änderungen des polnischen Gesetzes über den Landesjustizrat, die zur Folge ha 
ben, dass die effektive gerichtliche Kontrolle der Entscheidungen des Landesjustizrats, mit denen dem 
Präsidenten der Republik Kandidaten für das Amt eines Richters am Obersten Gericht unterbreitet 
werden, entfallen ist, können gegen das Unionsrecht verstoßen 

Internationales und Europäisches Privatrecht 
➔ Der Gleichlauf von internationaler Zuständigkeit und anwendbarem Recht 
nach den Art 5ft und 22 EuErbVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Die von den Art 5 ff zugelassene parteiautonome Zuständigkeitsbestimmung ermöglicht den sich an der 
Rechtsnachfolge von Todes wegen beteiligten Personen, den von der Rechtswahl des Erblassers verdräng- 
ten Gleichlauf von forum und ius durch eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten der Gerichte des 
forum legis herzustellen. Der Interessenkonflikt zwischen den Verfahrensparteien lässt aber ahnen, dass 
die Herstellung des Gleichlaufs häufiger aus der Anwendung von Art 6 lit a resultieren wird, insb wenn 
die Rechtswahl nach Art 22 negative Folgen auf das Pflichtteilsrecht einiger Verwandter des Verstorbe- 
nen entfaltet. 
Von Evangelos Vassilakakis 

➔ Einspruchsfrist gegen den EuZB durch § 1 Abs 1 
1 . COVID-19-JuBG gehemmt? . 
Sind die Art 20 und 26 der EuMahnVO dahin auszulegen, dass diese Bestimmungen einer Unterbrechung 
der in Art 16 Abs 2 dieser VO vorgesehenen Frist von 30 Tagen zur Erhebung eines Einspruchs gegen einen 
EuZB durch s 1 Abs 1 1. COVID-19-JuBG, wonach in Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen alle ver 
fahrensrechtlichen Fristen, deren fristauslösendes Ereignis nach dem 21. 3. 2020 eintritt oder die bis dahin 
noch nicht abgelaufen sind, bis zum Ablauf des 30. 4. 2020 unterbrochen werden und mit 1. 5. 2020 neu zu 
laufen beginnen, entgegenstehen? 
Von Heinz Kranzer 

75 

50 fR ' [2021] ,,, 



➔ Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2021 /16-19 . 
Bearbeitet von Helmut Ofner 

16: Anknüpfung der Parteifähigkeit 
17: Ordination bei Ansprüchen aus der Fluggastrechte-VO gegen ein Flugunternehmen in Ägypt 
18: Zur internationalprivatrechtlichen Anknüpfung der organschaftlichen Vertretung 
19: Kindesentführung - Wunsch des Kindes hindert Rückführung nicht 

Rechtsvergleichung 
➔ Die Bauhandwerkersicherung im D-A-CH-Raum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Eine rechtsvergleichende Arbeit aus dem Bauvertragsrecht 
Die Sicherstellung gern§ 1170b ABGB gewinnt in Österreich immer größere baupraktische Bedeutung - 
doch wie steht sie im Verhältnis zu den Parallelbestimmungen in den anderen Bodenseestaaten da? 
Von Maximilian Uidl 

Standards 
➔ Impressum .... 49 

{sRD~ - 
; - 

Die Nr. 1 unter Österreichs Rechtsdatenbanken - 
mit mehr als 2,4 Millionen Dokumenten. Die RDB 
versammelt alle maßgeblichen Fachzeitschriften, 
Entscheidungssammlungen, Kommentare und 
Handbücher namhafter österreichischer Verlage 
zur Online-Recherche. 

rdb.manz.at 

Alles 
aus einer Hand 

rdb.at 
MANZ'f/ 

:'1r·1 [2021] , 51 



B 20910 

Herausgegeben von 
Jürgen Basedow 
Anatol Dutta 
Eva-Maria Kieninger 
Heike Schweitzer 
Gerhard Wagner 
Marc-Philippe Weller 
Reinhard Zimmermann 

Jürgen Basedow 
Zum Vorschlag für einen 
Digital Markets Act 217 
Ruth ]anal 
Haftung und Verantwortung im Entwurf 
des Digital Services Acts 227 

Jan Oster 
Internationale Zuständigkeit und 
anwendbares Recht im Datenschutz 275 

Vassilios Skouris 
Wechselhaft, aber nicht stürmisch .307 

Christian Kohler/Sibylle Seyr/ 
Jean-Christophe Puffer-Mariette 
Unionsrecht und Privatrecht: 
Jahresbericht 2019 323 

®1lr 
C.H.BECK 

Reinhard Steennot 
New Belgian Rules on Unfair Contract 
Terms in B2B-Contracts 374 

Daniel Damjanovic/Vanessa Pfurtschellerl 
Nicolas Raschauer 
Liechtensteins „Blockchain-Regulierung" 397 
Entscheidungen 
Philipp Buchs/Pierre-Baptiste Chipault 
A General Duty of Good Faith in 
English Contract Law? 423 

Ferdinand Botha 
Tue Quest for Fairness in the 
South African Law of Contract 445 
Julia Schulte 
Die Anknüpfung von Schuldanerkennt- 
nissen nach der Rom I-VO 460 

Dokumentation 

www.zeup.beck.de Bibliothek 

llll l~JlllllJll,IJllll 111 



Leitartikel 

1. Artikel 

Ruth ]anal: Haftung und Verantwortung im Entwurf des Digital Services 
Acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 

Jan Oster: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht im 
Datenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 

Lebenswege 

Vassilios Skouris: Wechselhaft, aber nicht stürmisch 307 

II. Entwicklungen 

Christian Kahler/Sibylle Seyrl]ean-Christophe Pujfer-Mariette: Unionsrecht 
und Privatrecht: Zur Rechtsprechung des EuGH im Jahre 2019 323 

Reinhard Steennot: New Belgian Rules on Unfair Contract Terms in 
B2B-Contracts: Impact on the Freedom ofWill and Legal 
Certainty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 4 

Daniel Damjanovic/Vanessa Pfurtscheller/Nicolas Raschauer: Liechtensteins 
„Blockchain-Regulierung" - Ein- und Ausblicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 

III. Entscheidungen 

Philipp Buchs/Pierre-Baptiste Chipault: A General Duty of Good Faith in 
English Contract Law? - Judgment of the High Court ofJustice of 
15 March 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 

Ferdinand Botha: New Developments in the Quest for Fairness in the 
South African Law of Contract - Judgment of the Constitutional 
Court of South Africa of 17 June 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 

Julia Schulte: Die Anknüpfung von Schuldanerkenntnissen nach der 
Rom I-VO - Entscheidung des OGH vom 16.5.2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 460 



IV 

IV. Dokumentation 

Materialien 

Inhaltsverzeichnis ZEuP 

- JZuropean Group for Private International Law, Observations on the 
, Possible Accession of the European Union to the Hague Convention 

of2July 2019 on the Recognition ofForeignJudgments 
(text adopted on 9 December 2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 

Bericht über die Arbeitsweise des Gerichts der Europäischen Union 4 7 6 

Information 

Railaele Palermo:The Role of NationalJudges in the Enforcement of 
EU-State Aid Law - Tagungsbericht zur zweiten Richterfortbildung 
vom 14./15.11.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 

Studium 

ZEuP-Preis 2020 und Auslobung für 2021 482 

V. Bibliothek 

Tamas Szabados: Economic Sanctions in EU Private International Law 
(2020) (Jürgen Basedow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 

Maximilian Mödinger: Bessere Rechtsetzung (2020) (Laura Hering) . . . . . 486 

Basil S Markesinis/john Bell/ Andre Janssen: Markesinis's German Law 
ofTorts (2019) (Alistair Price) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 

Katia Alexandra Rener: Rechtsmängelhaftung in internationalen 
Warenkaufverträgen (2019) (Michael Stöber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 

Kathrin Weber: Sanktionen bei vorvertraglicher Informationspflicht- 
verletzung (2019) (David Kästle-Lamparter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

Zu guter Letzt 

Jürgen Basedow: Abk. und Rechtskultur 496 



B 12750 

Wirtschaft 
und Recht 

in Osteuropa 

,,,- r-,~-· l'1lJ~llnlAT muo,u;n~ 
•Jnrr,.1-!UT' 'l> 

D'>-22~R/ 

Herausgegeben von 

Prof. Dr. Tomislav Boric, Graz 
Prof. Dr. Dr. h. c. Herbert Klipper, München 

Dr. Gerd Lenga, Moskau/Stuttgart 
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Pfaff, München 

Prof. Dr. Claudia Rudolf, Wien 
Dr. Hans-Joachim Schramm, Wismar 

Prof. Dr. Dr. h. c. F.-C. Schroeder, Regensburg 
Prof. Dr. Andreas Steininger, DipL Ing., Wismar 

In Verbindung mit: 
Deutsche Stiftung für internationale 
rechtliche Zusammenarbeit, Bonn 

Institut für Ostrecht München 
Ostinstitut/Wismar 

Aus dem Inhalt 

B. Wieser 
Ukrainische und russische Verfassungs- 
gerichtsbarkeit - Skizze eines Vergleichs 97 

A. Engels 
Moratorien im deutschen und ukrainischen 
Insolvenzrecht 100 
E. Usub 
Auswirkungen des Karabach-Konflikts 
auf die Rahmenbedingungen für ausländische 
Investitionen in Aserbaidschan 105 

H. Küpper 
Ungarn: Rechtsfragen der Autobahn- 
nutzung - Teil 2 107 

IOR-Chronik: Russische Föderation, Polen, 
Tschechische Republik, Slowakische Republik, 
Ungarn, Rumänien, Kosovo, Albanien 117 

IRZ-Bericht: Länderübergreifend zu 
Covid-19-Pandemie 127 

4/2021 
30. Jahrgang• 20. April 2021 • Seite 97 -128 

Verlag C.H.BECK München und Frankfurt a. M. 

IIII III 111111111111111111 
6850202104 



Wirtschaft und Recht in Oste ropa 
WiRO 4/2021 · 29. Jahrgang ·~ ,,- -~ 

Ständige Mitarbeiter.und Korrespondenten: Albanien: VRiBPatG Wolfgang Stoppel - Belarus: J er , 
Bosnien und Herzegowina: RA Tomislav Plntarlc - Bulgarien: RAin Stela lvanova - Estland: Mirjam Vi lL 
Dmitry Marenkov - Kosovo: Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper - Kroatien: RA Tomislav Pintaric - Le d: EI 
Klauberg, LL,M., MBA - Litauen: Ruta Motiejunaite,.RA Frank Heemann - Moldawien: RA Axel Borma 
RAin Tina de Vries - Rumänien: RA Axel Borrnann - Russische Föderation: Antje Himmelreich - Serbt 
Republik: RA Dr. Petr Bohata - Slowenien: RA Tomislav Plntaric - Tschechische Republik: _RA Dr. Petr 
Ungarn: Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper ' 

er Liessem - 
- Kasachstan: 
.M., RA Theis 
Nelle _:_ Polen: 

c - Slowakische 

INHALT 

Aufsätze und Berichte 

B. Wieser 
A. Engels 
E. Usub 

Ukrainische und russische Verfassungsgerichtsbarkeit - Skizze eines Vergleichs 
Moratorien im deutschen und ukrainischen Insolvenzrecht 
Auswirkungen des Karabach-Konflikts auf die Rahmenbedingungen für ausländische 
Investitionen in Aserbaidschan · 

97 
100 

105 

Dokumente und Materialien 

H. Küpper Ungarn: Rechtsfragen der Autobahnnutzung - Teil 2 107 

IOR-Chronik 

Russische Föderation 

Polen 
Tschechische Republik 

Slowakische Republik 
Ungarn 

Rumänien 
Kosovo 
Albanien 

Ukaz zu nationalen Entwicklungszielen bis 2030, Steuergesetzbuch I und 11, Änderungen 
der Gesetze über KMU, über die IHK, über Registrierung von juristischen Personen, StGB, 
StPO u.a. 117 
Urteil des VerfGH zum Gesetz über die Familienplanung 119 
Urteile des VerfG zum Gesetz über die Gesundheitsdienstleistungen; zum Gemeindegesetz, 
zur Covid-19-Gesetzgebung, Gesetz über Schusswaffen und Munition u.a. 121 
Notstand, Gesetz über Volkszählung, AO, u.a. 123 
Änderung des Grundgesetzes, RegVO über örtliche Steuern, Gesetze über Weinwirtschaft, 
über den Handel, über die Arbeitsaufsicht, RegVO über elektronische Willenserklärungen 
u.a. 124 
Adoptionsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung des Antiziganismus u.a. 126 
Haushalt 2021 u.a. 126 
Gesetze über Zentralregister, über Klimawandel, Einkomrnensteuerqesetz u.a. 126 

Aus der Tätigkeit der IRZ 

Länderübergreifend Covid-19-Pandemie 127 

WiRO 2021, Heft 4 III 



VOLUME 55, ISSU!r: Z APRIL 2021 

·· ·D'>-2150 

LAW ECONOMIC POLICY PUBLIC POLICY 

... 
, • . Walters Kluwer 



VOL.55, ISSUE 2 
APRIL 2021 JOURNAL OF WORLD TRADE 

Can the Appellate Body Be Saved? 
Warren H. Maruyarna 

EU Trade Agreements: To Mix or Not to Mix, 
That Is the Question 
Paola Conconi, Cristina Herghelegiu & Lauta Puccio 

Facilitating Sustainable FDJ for Sustainable Development 
in a WTO Investment Facilitation Framework: Four Concrete Proposals 
Karl P Sauvant & Evan Gabor 

One Stone, Two Birds: Can China Leverage WTO Accession 
·• .. to Build the BRI? 

· · lulien Chaisse ~ [arnieson Kirkwood 

Selective Engagement? Future Path for US-China Economic Relations 
and lts Implications 
Heng Wang 

Why and Whither the US-China Trade War?: Not Realist 'Traps' but 
Political Geography 'Capture' as Explanation 
Zhang Xiaotong & Colin Flint 

Labelling Settlement Products: When EU Consumer Law Meets Public 
International Law (But Ignores International Trade Law) 
Guy Harpaz 

ONLINE JOURNALS AND LOOSELEAfS AT 

KluwerlawOnline 
www.kluwerlawonline.com Contact Kluwer Law International for more inlormation 

11111111 
1011-6702(20210405)55:2; 1-R 


